
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 29. März 2016  

 
 Nr. 2016/554  

Buchegg: Abwasserreglement und Reglement über die Abwassergebühren inkl. 

Anhang 

  

1. Ausgangslage 

Mit Brief vom 2. Februar 2016 ersucht die Gemeinde Buchegg um Genehmigung des Abwasser-
reglements und des Reglements über die Abwassergebühren inkl. Anhang. Die Gemeindever-
sammlung beschloss die Reglemente inkl. Anhang am 10. Dezember 2015 (Protokollauszug vom 
10. Dezember 2015). 

2. Erwägungen 

2.1 Rechtlich sind, nach der Vorprüfung durch das Bau- und Justizdepartement, zum Ab-
wasserreglement keine Einwendungen anzubringen und das geänderte Reglement 
kann genehmigt werden. 

2.2 Das Reglement über die Abwassergebühren inkl. Anhang kann mit der folgenden Än-
derung genehmigt werden: 

§ 5 Anschlussgebühren Abs. 4 lautet der 1. Satz: „Hat der Grundeigentümer eine be-
sondere bauliche Massnahme im energetischen oder umwelttechnischen Be-

reich realisiert, hat er für den darauf entfallenden Anteil des massgebenden Berech-
nungswertes keine Anschlussgebühren zu entrichten.“ Satz 2 bleibt unverändert. 

2.3 Die summarische Prüfung und Genehmigung der Reglemente erfolgt unter dem selbst-
verständlichen Vorbehalt einer - insbesondere - gerichtlichen Prüfung (Schätzungskom-
mission, Verwaltungsgericht) in einem konkreten Anwendungsfall. 

3. Beschluss 

3.1 Das Abwasserreglement und das Reglement über die Abwassergebühren inkl. Anhang 
werden mit der Änderung gemäss den Erwägungen genehmigt. 

3.2 Die Gemeinde Buchegg wird gebeten, dem Bau- und Justizdepartement vier von der 
Gemeindepräsidentin und der Gemeindeschreiberin originalunterzeichnete geänderte 
Exemplare des Reglements über die Abwassergebühren bis am 25. April 2016 zuzustel-
len. 
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3.3 Die Gemeinde Buchegg hat die Genehmigungsgebühr von Fr. 450.00 zu bezahlen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Kostenrechnung  Gemeinde Buchegg, Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf 

Genehmigungsgebühr: Fr. 450.00  (4210000 / 003 / 81087) 
   
Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 
 Rechnungstellung durch Staatskanzlei 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst (tw) 
Bau- und Justizdepartement (cn) (2) 
Bau- und Justizdepartement, Debitorenbuchhaltung 
Amt für Raumplanung, mit 2 Reglementen inkl. Anhang (später) 
Amt für Umwelt, mit 2 Reglementen inkl. Anhang (später) 
Baukommission Buchegg, Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf, mit 2 Reglementen inkl. Anhang 

(später) 
Gemeinde Buchegg, Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf, mit 2 Reglementen inkl. Anhang (später) 

und mit Rechnung (Einschreiben) 
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